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Beitragsordnung 

Stand April 2025 / gültig ab 01.01.2026 

 

Diese Beitragsordnung regelt die Höhe der Vereinsbeiträge und ergänzend zu der Satzung die 
Einzelheiten zur Entrichtung der Beiträge. Mit Stellung des Aufnahmeantrages erkennt das Mitglied 
diese Beitragsordnung in ihrer jeweils gültigen Fassung an. 

 
1. Aufnahmegebühr  

Mit Stellung des Aufnahmeantrages wird eine einmalige Aufnahmegebühr fällig. Diese beträgt  
 

a) für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre   5,- Euro    
b) für Erwachsene         10,- Euro  

 
2. Die Mitgliedsbeiträge betragen jährlich  

für Zwergenbeitrag          48,- Euro  

für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre      60,- Euro   

für Rentner / Arbeitslose / Studenten /Azubis    72,- Euro  

für Erwachsene            84,- Euro  

für Single-Familien      120,- Euro  

für Familien         160,- Euro  

 

3. Beitragsjahr ist das Kalenderjahr. Im Monat des Beginns der Mitgliedschaft, ist der volle 
Monatsbeitrag zu zahlen. Für die Höhe des Beitrages ist das Alter des Mitglieds am  
31.12. des Beitragsjahres maßgeblich.  

4. Die einzelnen Abteilungen können zur Abdeckung ihrer Unkosten zusätzliche 
Abteilungsbeträge festlegen. Diese müssen von der jeweiligen Abteilungsversammlung 
beschlossen und dem Vorstand zur Kenntnis vorgelegt werden. Diese Beiträge sind bei 
Eintritt in die Abteilung bekannt zu geben.  

5. Die Beiträge werden einmal im Jahr, regelmäßig bis zum 31.03. des Beitragsjahres, mittels  
Lastschriftverfahren eingezogen. Die Mitglieder haben für ausreichend Deckung zu sorgen. 
Andernfalls haben sie die anfallenden Rückbuchungskosten und Gebühren zu tragen. 
Mahngebühren können erhoben werden.  

6. Die durch die Mitgliederversammlung beschlossene Beitragsordnung tritt zum 01.01. des 
folgenden Beitragsjahres in Kraft, in dem der Beschluss gefasst worden ist. 

 


